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RS OGH 1977/11/9 1Ob695/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1977

Norm

ABGB §431

ABGB §521 B

ABGB §825 A

ABGB §833 D2

ABGB §1090 IIe

Rechtssatz

Jemand, der unter der vertraglichen Zusage des Erwerbes des Miteigentums an einer Liegenschaft den Ausbau von

Räumen durchführte und die Räume auf Grund dieser Zusage bezog, kann eine Räumungsklage damit abwehren, daß

er die Räume auf Grund einer wie unter Miteigentümern getroffenen Benützungsregelung innehabe.
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